
PLATZORDNUNG
für das Clubgelände des RC-Offroad-Runner-Club e.V.



Regelwerk im Überblick

1
§ 1 – Ordnung & Sauberkeit
Das Gelände ist sauber zu halten; Müll ist selbst zu entsorgen. Öl, Treibstoff und andere umweltschädliche Stoffe dürfen nicht 
ausgeschüttet werden.

2
§ 2 – Trainingszeiten
Training nur zu den vereinbarten Zeiten, außer bei Veranstaltungen. Montag–Samstag: 8.00–20.00 Uhr; Sonntag/Feiertag: 8.00–
12.00 Uhr und 14.00–20.00 Uhr.
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§ 3 – Gastfahrer
Gastfahrer dürfen nach Anmeldung, Gebühr und nur bei anwesenden Vereinsmitgliedern fahren. Anmeldung vor Fahrbeginn 
beim Platzwart unter 017643153710; Gebühr: 10,- Euro/Tag. Schwarzfahrer zahlen 50,00 Euro Strafe und riskieren Verweis 
sowie Anzeige. Bei Doppelbelegung haben Vereinsmitglieder Vorrang.
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§ 4 – Zugelassene Fahrzeuge
Erlaubt sind nur RC-Cars mit Nitro-, Benzin- oder E-Antrieb in den Klassen Buggy, Truggy, SC und Monstertruck. Montage und 
Demontage erfolgen nur am Schrauberplatz; andere Fahrzeuge dürfen die Strecke nicht befahren oder betreten.

5
§ 5 – Haftung für Schäden
Für alle verursachten Schäden haftet der Verursacher.

6
§ 6 – Betreten auf eigene Gefahr
Die Nutzung des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder. Kinder unter 6 Jahren nur in Begleitung, 
Hunde nicht auf das Streckengelände.
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§ 7 – Fahrbetrieb & Verhalten
Den Anweisungen der Vorstandschaft und Beauftragten ist Folge zu leisten. Es darf nur in eine Richtung gefahren werden; auf 
der Strecke dürfen sich nur Streckenposten mit Warnweste aufhalten. Störendes Verhalten kann zur Abmahnung und zum 
sofortigen Ende der Mitgliedschaft führen.
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§ 8 – Äcker & Parken
Anliegende Äcker dürfen weder betreten noch befahren werden. Parken ist nur im dafür vorgesehenen Bereich erlaubt.
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§ 9 – Schadensmeldung
Personen- und Sachschäden am Gelände oder an den Aufbauten sind sofort der Vorstandschaft zu melden.
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§ 10 – Fahren nur auf der Strecke
RC-Modelle dürfen nur auf der eingezäunten Strecke gefahren werden.
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§ 11 – Rauchverbot
Rauchen ist nur im vorgesehenen Raucherbereich erlaubt. Auf dem übrigen Gelände gilt Rauchverbot.

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der RC-Offroad-Runner-Club e.V. geeignete Maßnahmen vor.


